
21/153

21/178
21/148

21/147

119/13
119/14

21/173

21/165

21/145

21/172 119/11
119/12

21/167

21/170

119/9
119/10

119/8

21/166

21/168 119/7

21/113

21/162

93 118/3
318 118/10

118/9

15/26

315

94

15/14

15/23 317

95

117/11

15/13

90 a

86 a

82 a

88

90

61 d
61 e

86

89

61 a
61 b

61 c

84

63

80

82

85

87

59

83

79

81

30

28

Lib
ell

en
we

g

Falkenhusener Weg

E

GF      m²110

WR
3,00

3,
00

12,00

12,00

9,
00

II

Gemarkung  Strecknitz
Flur 6

Anschluss Bebauungsplan 09.77.00

Ga/St5,00

(G)

Ga/St

9,
00

Art der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB §§ 1 bis 11 BauNVO)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und  zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

III. DARSTELLUNGEN  OHNE  NORMCHARAKTER
Grundstücksgrenze  in Aussicht genommen (Vorschlag)

Maß der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GF  110m² Grundfläche

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,Garagen
und Gemeinschaftsanlagen (§ 9  Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Stellplätze, Garagen

50
 3

WR

I.  FESTSETZUNGEN

Reine Wohngebiete  ( § 3 BauNVO )

St

Erhaltung von Einzelbäumen

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 16 BauNVO)

nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenze

Verkehrsflächen    (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Einfahrtsbereich

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung - nach Art oder Maß

Es gelten das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl.I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394),
die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I
S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) und die
Planzeichen- verordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).

Flurstücksgrenzen (vorhanden)

vorhandene Bebauung

Flurstücksnummern

IV.  PLANGRUNDLAGE

Sonstige Planzeichen

E

Ga

12

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Bemaßung - Angaben in Meter

Umgrenzung des Bereichs, für den eine neue Geländeoberfläche
 (G) festgesetzt ist (gem. textl. Festsetzung)(G)

wegfallende Bäume

G:
\15

0-
CA

D-
Ar

be
its

be
re

ich
\B

-P
LA

NU
NG

\09
-7

5-
00

\C
AD

\09
_7

5_
00

_B
Pl

an
.dw

g-
B-

Pl
an

09.75.00  -   Falkenhusener Weg/ Libellenweg         TEIL   A   -   PLANZEICHNUNG

SATZUNG   DER   HANSESTADT  LÜBECK
BEBAUUNGSPLAN  09.75.00
Fa lkenhusener  Weg  /  L ibe l lenweg

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und nach  § 9 Abs. 4  BauGB sowie nach § 86 der Landesbauordnung
wird nach Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom 00.00.2024 die Satzung über den
Bebauungsplan Nr. 09.75.00  -  Falkenhusener Weg / Libellenweg, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem
Text (Teil B), erlassen.

M. 1 : 500
Da teng r und lage   ALKI S  ,  05 .2022
i m  U T M - K o o r d i n a t e n s y t e m
Herausgeber: Landesamt für Vermessung
und Geoinformation  Schleswig - Holstein

Entwurf zur Öffentlichkeitsbeteiligung § 3 Abs. 2 BauGB
Stand: 05.05.2025

Bereich 5.610 Stadtplanung und Bauordnung

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses
der Hansestadt Lübeck vom 00.00.2024. Die ortsübliche Bekanntmachung
des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in den Lübecker
Nachrichten am 00.00.2024 erfolgt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 S. 1 BauGB
ist vom 00.00.2024 bis einschließlich 00.00.2024 durchgeführt worden.

3. Der Bauausschuss hat am 00.00.2024 die Änderung des
Aufstellungsbeschlusses beschlossen und den Entwurf des
Bebauungsplanes 09.75.00 - Falkenhusener Weg / Libellenweg - mit
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begründung haben in der Zeit
vom 00.00.2024 bis zum 00.00.2024 nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten
schriftlich oder zu Niederschrift abgegeben werden können, am
00.00.2024 in den Lübecker Nachrichten ortsüblich bekannt gemacht
worden. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe
und die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter
www.stadtentwicklung.luebeck.de/stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.html
ins Internet eingestellt.

5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der
Planung berührt sein können, wurden gemäß  § 4 Abs. 2 BauGB am
00.00.2024 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

6. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen
Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen sowie Gebäude, mit Stand
vom                             , in den Planunterlagen enthalten und
maßstabsgerecht dargestellt sind.

7. Die Bürgerschaft hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ........................
geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

8. Die Bürgerschaft hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am .................. als Satzung
beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

9. (Ausfertigung:)
Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu
machen.

10. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Bürgerschaft und die
Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender
Erklärung auf Dauer während der Servicezeiten von allen Interessierten
eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am
...........................ortsüblich bekanntgemacht worden. In der
Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der
sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215  Abs. 2 BauGB) sowie auf die
Möglichkeit,  Entschädigungsansprüche  geltend zu machen und das
Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB)  hingewiesen worden. Auf die
Rechtswirkungen des  § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen.

       Die Satzung ist mithin am                           in Kraft getreten.

VERFAHRENSVERMERKE

                                                        Lübeck, ................................

                                          Hansestadt   Lübeck
                                                                  Der Bürgermeister
                                                        Fachbereich Planen und Bauen
                                                       Bereich Stadtplanung | Bauordnung

                                          Im Auftrag                                 Im Auftrag

                   L. S.             Joanna Hagen                         Karsten Schröder
                                          Bausenatorin                            Bereichsleiter

                                                       Lübeck, ....................................

                  L. S.                 Landesamt für Vermessung und Geoinformation
                                                               Schleswig - Holstein

                                                         Lübeck, ..................................

                                            Hansestadt   Lübeck
                                                                    Der Bürgermeister
                                                          Fachbereich Planen und Bauen
                                                        Bereich Stadtplanung | Bauordnung
                                                                          Im Auftrag

                    L. S.                                          Karsten Schröder
                                                                        Bereichsleiter

                                                      Lübeck, ..............................

                 L. S.                                          Jan Lindenau
                                                              Der Bürgermeister

                                                       Lübeck, ...................................

                                           Hansestadt   Lübeck
                                                                   Der Bürgermeister
                                                         Fachbereich Planen und Bauen
                                                       Bereich Stadtplanung | Bauordnung

   Im Auftrag

                  L. S.                                         Karsten Schröder
                                                                      Bereichsleiter
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